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Niedercrinitz

Voigtsgrün

mobiler Führerscheinumtausch

Das Führerschein-Umtauschmobil macht 
in Hirschfeld am 18. März 2023 ab 10:00 
Uhr Station

https://termine-
reservieren.de/termine/lra-
zwickau/

Wo: Parkplatz an der Gaststätte 
„Weißer Hirsch“ (Dorfplatz)

Termin:



Der Gemeinderat der Gemeinde Hirschfeld beschließt auf 
der heutigen Sitzung (öffentlicher Teil) folgenden 
Sachverhalt:

Herrn Daniel Hirsch (Feuerwehrverein Hirschfeld e. V.) 

Beschluss-Nr.: 3/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hirschfeld beschließt auf 
der heutigen Sitzung (öffentlicher Teil) die Bestellung 
folgender Mitglieder und deren Stellvertreter für den 
Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft 
der Stadt Kirchberg mit den Gemeinden Crinitzberg, 
Hartmannsdorf und Hirschfeld:

 Mitglied   Stellvertreter

Die festgestellte Bewerberin, Frau Virginie Schliwka, tritt in 
den Gemeinderat ein.

Die Wahl des zweiten Stellvertreters des Bürgermeisters 
wird öffentlich per Handzeichen durchgeführt.

Beschluss-Nr.: 2a/2024  

Öffentliche Bekanntmachung
Zur 51. Gemeinderatssitzung des Gemeinderates der 

Gemeinde Hirschfeld am 16.01.2024 im 
Feuerwehrgerätehaus Hirschfeld wurden folgende 

Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr.: 1/2024  

Beschluss-Nr.: 2b/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hirschfeld wählt auf der 
heutigen Sitzung (öffentlicher Teil)

Der Gemeinderat der Gemeinde Hirschfeld stellt auf der 
heutigen Sitzung (öffentlicher Teil) das Ausscheiden von 
Herrn Sickert aus dem Gemeinderat (Feuerwehrverein 
Hirschfeld e. V.) fest.

zum zweiten Stellvertreter des Bürgermeisters.

2. Frau Sandra Bertuleit Frau Sabine Dietz
1. Herr Matthias Förster Herr Daniel Hirsch

Beschluss-Nr.: 4/2024

 nichtinvestiven Erträgen: 61.300,00 EUR

Übertragung von 
 investiven Auszahlungen: 3.624.400,00 EUR

 investiven Einzahlungen: 3.463.500,00 EUR

Beschluss-Nr.: 5/2024 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hirschfeld bestätigt auf 
der heutigen Sitzung (öffentlicher Teil) die Übertragung von 
nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln aus dem 
Haushaltsjahr 2023 zur weiteren Bewirtschaftung im 
Haushaltsjahr 2024 auf Grundlage § 21 SächsKomHVO-
Doppik wie folgt:

Übertragung von 

Übertragung von 
 nichtinvestiven Aufwendungen: 243.000,00 EUR

Gleichzeitig werden über Teilflächen des Flurstückes 
193/6 der Gemarkung Niedercrinitz die Einräumung von 
Grunddienstbarkeiten (Geh- und Fahrtrechte) für die 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hirschfeld beschließt auf 
der heutigen Sitzung (öffentlicher Teil) die Veräußerung 
von drei Teilflächen des Flurstückes 193/6 der Gemarkung 
Niedercrinitz in Größe von ca. 750 m², ca. 745 m² und ca. 
1.280 m² vorbehaltlich der geometrischen Vermessung 
zum Kaufpreis von 5,50 €/m².

Übertragung von 

Gemeinderatssitzung 

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den 
Aushängen.

Die nächste Gemeinderatssitzung findet voraussichtlich 
am Donnerstag, dem 15.02.2024 um 19:00 Uhr in der 
Gaststätte „Weißer Hirsch“ in Hirschfeld statt.* 

(  * Änderungen vorbehalten)

Der Gemeinderat der Gemeinde Hirschfeld nimmt auf der 
heutigen Sitzung (öffentlicher Teil) folgenden Sachverhalt 
zur Kenntnis:
Die Kartierung der Archäologischen Kulturdenkmale 
sowie die Auflistung der unbeweglichen Kulturdenkmale 
werden von der Gemeinde Hirschfeld zur Kenntnis 
genommen. Es werden seitens der Gemeinde Hirschfeld 
keine Einwände erhoben. 

Sollten die Erwerber die Grundstücke ab Eigentums-
übergang in einer Frist von 10 Jahren zu einem höheren 
Kaufpreis weiterveräußern, ist der Mehrerlös an die 
Gemeinde Hirschfeld abzuführen. Eine entsprechende 
Mehrerlösklausel ist in die notariell abzuschließenden 
Grundstückskaufverträge aufzunehmen.

Für die Gewährung der Dienstbarkeit ist jeweils eine 
einmalige Entschädigung in Höhe von 10 v. H. des 
Bodenwertes auf die beanspruchte Fläche an die 
Gemeinde Hirschfeld zu zahlen. 

Alle Kosten, die mit dem Verkauf der Grundstücke und 
der Einräumung der Dienstbarkeiten entstehen, u. a. 
Vermessungs-, Notar- und Grundbuchkosten sowie 
Grunderwerbssteuer, sind durch die Erwerber zu tragen.

Beschluss-Nr.: 6/2024

jeweiligen Eigentümer der o. g. neu zu bildenden 
Flurstücke gewährt.

Der Gemeinderat der Gemeinde Hirschfeld beschließt 
auf der heutigen Sitzung (öffentlicher Teil) die 
Geldspenden mit dem Gesamtbetrag in Höhe von 325,01 
€ gemäß § 73 Abs. 5 S. 3 SächsGemO anzunehmen.

Kenntnisnahme:

Das Bauamt der Stadt Kirchberg wird beauftragt, eine 
entsprechende Stellungnahme abzugeben.
Mögliche Ergänzungen, Hinweise und Anregungen sind 
der Stellungnahme der Gemeinde Hirschfeld zu 
entnehmen. 

Sachbearbeiterin Öffentlichkeitsarbeit und Waldpädagogik
Ines Bimberg

Revierförster Karsten Preußner ist bis zum 2. April 2024 nicht 
im Dienst. Die Vertretung für den Privat- und 
Körperschaftswald im Forstrevier Werdau übernimmt ab sofort 
Revierförster Holger Buchta, Telefon 0174-3379606. 
Beratungs- und Gesprächstermine für Waldbesitzer können 
unter dieser Telefonnummer mit Herrn Buchta vereinbart 
werden. Bei allgemeinen Anliegen zum Wald wenden Sie sich 
bitte an die Zentrale im Forstbezirk Plauen, Telefon 03741-
104800 oder plauen.poststelle@smekul.sachsen.de

Mit freundlichen Grüßen

Staatlich zertifizierte Waldpädagogin

Staatsbetrieb Sachsenforst informiert – 
Erreichbarkeit des Forstrevieres Werdau im 
Forstbezirk Plauen



Im Kindergarten „Zwergenland“ in Niedercrinitz findet am 
Montag, den 05.02.2023 in der Zeit von 9:30 Uhr bis 10:30 
Uhr unser Krabbeltag statt.

Kita Leiterin

Alle Eltern mit kleinen Kindern, die zu Hause sind, 
möchten wir ganz herzlich einladen.

B. Baumann

In der Kindertagesstätte „Schmetterling” in Hirschfeld 
findet am Donnerstag, den 29.02.2024 in der Zeit von 14:30 
bis 15:30 Uhr unser Krabbeltag statt.

M. Rank
Kita Leiter

Kindergarten “Zwergenland”
in Niedercrinitz informiert:

Kindergarten "Schmetterling" 

 Hirschfeld & Voigtsgrün
 Freitag,  09. und 23.02.
 neu: Niedercrinitz* 
 Donnerstag, 08. und 22.02.

 Gelbe Tonne, gerade KW 

Hirschfeld: Voigtsgrüner Weg, Lochmühle  und 
Talsperrenweg. 

Talstraße 27-35, Bergstraße (4-wöchentlich)

* Mehr zum neuen Tourenplan Gelbe Tonne auf Seite 4 
und unter:

 Talstraße 27-35 und Bergstraße (4-wöchentlich)

 Freitag,  02. und 16.02.

https://www.landkreis-zwickau.de/zustaendigkeit-gelbe-
tonne

 Donnerstag,  01., 15. und 29.02. 

 Restmülltonne, ungerade KW 

 Blaue Tonne, ungerade KW - gesamtes 
Gemeindegebiet 

  Dienstag,  13. und 27.02.

Niedercrinitz: Thälmannstraße (31-Ende), 

 Ausnahmen - ungerade KW: 

 alle anderen Straßen,  auch Teichstraße

Entsprechende Informationen finden Sie auch im 
Amtsblatt des Landkreises bzw. auf dessen Homepage 
https://www.landkreis-zwickau.de/abfall

  Ausnahme:

Abholung Abfalltonnen

Kitas

Am Donnerstag, den 01. Februar 2024 treffen wir uns um 
10:00 Uhr noch einmal am Parkplatz „Weißer Hirsch“ in 
Hirschfeld und wandern rund um Hirschfeld. Danach 
Einkehr in der Gaststätte „Weißer Hirsch“. Viele Grüße

Rentnernachmittage
Aktivtag - Hirschfeld

Heidrun Tischer 037607/5497 und

Birgit Hendel 037607/5448

ist im Monat  Februar am 1. und 3. Freitag, also am 06. 
und 20.02., jeweils ab 16:00 Uhr geöffnet.

Am Dienstag, den 13.02.2024 ab 14:00 Uhr laden wir alle 
Seniorinnen und Senioren zur Faschingsfeier in den 
Gemeinderaum Niedercrinitz ein. Hüte erwünscht ! 

Niedercrinitz

Christa Schürer, Margit Müller und Magdalena Wagner 

Euer Biboteam

Die Bibliothek

PRESSEMITTEILUNG 
vom 12.01.2024

WASSERWERKE ZWICKAU INFORMIEREN

Änderung Abschlagstermine / Prüfung 
Wohneinheiten

Ihre Wasserwerke Zwickau         

Gleichzeitig fordern wir aufgrund des ersatzlosen Wegfalls 
der Wahltarife im Trink- und Schmutzwasser noch einmal 
zur Überprüfung der Wohn- und Gewerbeeinheiten auf. Wir 
bitten unsere Kunden um Mitteilung, wenn sich durch 
Umbauten Wohnraumzusammenlegungen ergeben haben 
oder neue Wohneinheiten geschaffen wurden. Gleiches gilt 
für Gewerbeeinheiten. Lehrstände von einzelnen Wohn- 
oder Gewerbeeinheiten oder ganzen Objekten werden 
dabei nicht berücksichtigt.

Für Fragen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
unserem Kundencenter telefonisch unter 0375 533 440 
oder auch persönlich während unseren Öffnungszeiten 
erreichbar. 

DIE 

Zum 01.01.2024 stellen wir aufgrund von vielfachen 
Kundenwünschen unsere zweimonat l ichen Ab-
schlagsbeträge auf monatliche Zahlungen um. Die 
Abschläge werden zukünftig immer zum 15. eines Monats, 
im Zeitraum von März bis Dezember eines Jahres, fällig. Im 
Januar und Februar eines Jahres sind keine Ab-
schlagszahlungen zu leisten. Mit  der nächsten 
Jahresverbrauchsabrechnung, die unsere Kunden bis 
Mitte Februar 2024 erhalten, informieren wir über die 
konkreten neuen Abschläge. Wir bitten unsere Kunden, 
ihre Daueraufträge entsprechend der neuen Ab-
schlagsbeträge und neuen Zahltermine anzupassen. 
Wenn Sie weniger Aufwand haben möchten, können Sie 
gern am Lastschriftverfahren teilnehmen. Hierfür muss uns 
nur ein Sepa-Lastschriftmandat erteilt werden, sofern dies 
noch nicht geschehen ist. Die meisten Kunden nutzen 
dieses Verfahren bereits. Damit werden keine Zahlungen 
verpasst und man muss sich um nichts weiter kümmern. 
Die Zahlungen erfolgen einfach und bequem.



Bitte aktuelle Aushänge der Kirchgemeinde beachten!

Informationen bitte im Pfarramt unter 0375/671026 bzw. unserer Homepage 
 erfragenwww.michaeliskirche-wilkau-hasslau.de

Evang.-Luth. Kirchgemeinde St. Michaelis Niedercrinitz 

Sonntag,  18.02. 9:00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Mitzscherling

(* Änderungen vorbehalten)

Sonntag,  04.02. 9:00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Mitzscherling   

Sonntag, 25.02. 9:00 Uhr Gottesdienst mit Vakanzpfarrerin Lautzas und mit 
Abendmahl*

Sonntag, 11.02. 9:00 Uht Gottesdienst in Wolfersgrün

(* Änderungen vorbehalten) 

Sonntag, 18.02. 9:00 Uhr Gottesdienst in Hirschfeld

Sonntag, 04.02. 9:00 Uhr Gottesdienst in Hirschfeld

Evang.-Luth. Kirchgemeinde St. Michaelis Hirschfeld

Impressum: Herausgeber: Gemeinde Hirschfeld, Bürgermeister Rainer Pampel; Anschrift: Hauptstraße 41, 08144 Hirschfeld

E-Mail: landbote@hirschfeld-sachsen.de; Herstellung: Druckerei Müller, Crinitzberg OT Obercrinitz
Tel.: (037607) 52 09 Fax: (037607) 52 08 verantwortlich für den Inhalt: Frau Schürer; Internet: www.hirschfeld-sachsen.de, 

Öffnungszeiten Gemeindeamt: Dienstag: 13-18 Uhr, Donnerstag: 8-12 Uhr und 13-16 Uhr und Freitag: 8 - 12 Uhr
Redaktionsschluss: jeweils der 15. des Vormonats

Römisch-katholische Pfarrei „Heilige Familie“ Zwickau, 

Gemeinde „Maria Königin des Friedens“

Sonntag: 9.00 Uhr Heilige Messe 

Tel.:    0375 29 41 90

Neumarkt 23, 08107 Kirchberg

Mail:   kontakt@heifa-zwickau.de

Weitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage: 

Kontakt über das zentrale Pfarrbüro:

https://www.heilige-familie-zwickau.de/ortsgemeinden/kirchberg-maria-koenigin-des-friedens

Für alle anderen, nicht genannten Orte, Ortsteile und Straßen sowie alle weiteren Abfallarten bleiben die Termine 
unverändert.

Culitzscher Straße,    freitags gerade KW: 26.01.2024   donnerstags gerade KW: 08.02.2024 

A   AMT FÜR BFALLWIRTSCHAFT

Kirchberger Straße, 

Hirschfeld OT Niedercrinitz 

Abfallwirtschaft unter 0375 4402-26600.

Talstraße 1 - 15, 37 - 73, 2 - 26 

Stadtteil Straße    letzter Leerungstermin nach altem Plan  nach neuem Planneuer Leerungstermin 

Die Auflistung der betroffenen Orte, Ortsteile und Straßen sowie die alten und neuen Entleerungstermine sind zu 
finden unter https://www.landkreis-zwickau.de/zustaendigkeit-gelbe-tonne.

Rückfragen beantwortet das Entsorgungsunternehmen unter 03521 7654260 oder das Amt für 

Wiesenweg

Anpassung Tourenplan der Gelben Tonnen in einzelnen Orten 

Ort und Ortsteil oder 

Die Firma Nehlsen Sachsen GmbH & Co. KG optimiert den Tourenplan zur Leerung der Gelben Tonnen, um auch 
weiterhin eine regelmäßige termin- und bedarfsgerechte Abfuhr zu gewährleisten.

Änderungen werden zum 5. Februar 2024 wirksam

Änderungen in unserer Gemeinde:



LEADER-Ideenwettbewerb 

Für die besten Ideen stellt die Region ein Preisgeld in 
Höhe von 20.000 Euro zur Verfügung, wobei pro Idee bis 
zu 2.500 Euro vergeben werden. 

Die LEADER-Region Zwickauer Land startet am 08. 
Januar 2024 ihren neuen Ideenwettbewerb für 
eingetragene gemeinnützige Vereine aus dem Zwickauer 
Land. Unter dem Motto „Vereinslust – Engagierte für 
unseren Verein“ werden noch nicht umgesetzte Ideen 
gesucht, durch die Vereine engagierte Personen 
gewinnen können, entweder durch neuen jungen oder 
auch erfahrenen Nachwuchs, durch Aktivierung stiller 
Mitglieder oder durch Nachfolge in der Vorstandsarbeit. 

Zu beachten gilt, dass ein inhaltlicher Mehrwert der Idee 
erkennbar sein muss. Die alleinige Anschaffung von 
Gegenständen oder Baumaßnahmen soll dabei nicht im 
Vordergrund stehen. Wichtig ist zudem, dass die 
Wirkungsstätte der Vereine in den ländlichen Räumen 
der LEADER-Region Zwickauer Land liegen muss. 
Ausgeschlossen ist aus diesem Grund das Stadtzentrum 
von Zwickau. 

Preisgelder für kreative Ideen bis zum 18. 
März 2024

Vereine sind bedeutende Orte der Selbstverwirklichung, 
Geselligkeit und wichtige Orte für mehr Teilhabe an der 
Gesellschaft. Die Vereinslandschaft im Zwickauer Land 
ist vielfältig und ein wichtiger Pfeiler der Demokratie, weil 
Engagierte Verantwortung übernehmen und Dinge, die 
ihnen wichtig sind, voranbringen. 

macht Lust auf Verein!

Doch vielen Vereinen fehlen zunehmend Personen, die 
sich aktiv in das Vereinsleben einbringen, als 
Übungsleitung, bei Veranstaltungen oder innerhalb des 
Vorstandes. Umso wichtiger sind daher Ideen, wie auf die 
unterschiedlichen Lebenssituationen und 
Interessenslagen eingegangen werden kann, um neue 
Mitglieder zu finden und bestehende zu aktivieren. 

Mit dem neuen Ideenwettbewerb möchte die LEADER-
Region Zwickauer Land die Vereine bei dieser Aufgabe 
unterstützen und die besten Ideen mit Preisgeldern 
belohnen.

Ziele des Wettbewerbes sind die Stärkung der 
Vereinslandschaft und des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts in der LEADER-Region, sowie die 
Vernetzung der Vereine untereinander. Die LEADER-
Region setzt den Wettbewerb als Teil der 
Öffentlichkeitsarbeit ein.  

Alle Ideen werden durch eine Jury bewertet. Diese setzt 
sich zusammen aus Stefan Czarnecki (Vorsitzender 
LEADER-Region Zwickauer Land), Kathrin Fiebig 
(Vorsitzende Aktiv ab 50 e. V.), Tom Heilmann 
(Jugendring Westsachsen e. V.), Jens Juraschka 
(Präsident Kreissportbund Zwickau) und Claudia Vater 
(Koordinatorin Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher 

Einsendeschluss ist Montag, der 18. März 2024, 15:30 
Uhr. 

Raum e. V.).

Die Preisverleihung erfolgt Ende April 2024 
öffentlichkeitswirksam mit allen Teilnehmenden. Ort und 
Datum der Veranstaltung wird noch rechtzeitig bekannt 
gegeben. Alle Informationen und Teilnahmeformular 
unter: 

 
https://www.zukunftsregion-zwickau.eu/leader-

2023-2027/ideenwettbewerbe/

Der Verein Zukunftsregion Zwickau e.V. engagiert sich für die 
Entwicklung der ländlichen Räume im „Zwickauer Land“ und ist 
Träger der LEADER-Region. Diese bietet neben Vernetzungs-, 
insbesondere Fördermöglichkeiten durch Zuschüsse für 
investive und nicht-investive Vorhaben. Weitere Informationen 
zur LEADER-Region „Zwickauer Land“: 

 www.zukunftsregion-zwickau.de

weitere Informationen und Kontakt für Rückfragen: 

Zum Hintergrund:

i.schauer@zukunftsregion-zwickau.de 

www.zukunftsregion-zwickau.eu 
Isabel Schauer unter Tel. 0375/30354-106 oder

Heute treffen sich alle Interessierten zum Thema

Ab 10.00 Uhr  werden unsere beiden Wölfe "Joe" und 
"Freya" gefüttert Die Tierpfleger beantworten Ihre Fragen 
rund um die großen Raubtiere im Tierpark. Sie können 
die Schlafboxen der Bären und Wölfe besichtigen.

Wolfs - Tag
im Tierpark Hirschfeld
am 24.02.24

Der Vortrag findet in der Gaststätte Bärenschenke statt.

"Wölfe in Deutschland"

Im Blockhaus gibt es ab 11.00 eine kleine Ausstellung 
zum Thema "Wolf" und Info Materialien.
Kinder können Pfotenabdrücke vom Wolf aus Gips 
gießen.

Ab 11.00 Uhr  Vortrag zum Thema  "Wölfe in Sachsen" 
und  zur aktuellen Situation der Wolfspopulationen in 
Deutschland mit Andreas Strzodka. Im Anschluss können 
Fragen gestellt und diskutiert werden.

Für die zahlreichen Glückwünsche und Geschenke zu 
meinem 90. Geburtstag im Januar 2024 möchte ich mich 
hiermit bei allen ganz herzlich bedanken. Gefreut habe 
ich mich über die vielen postalischen, telefonischen und 
persönlichen Gratulationen, die mir an diesem Tag 
entgegengebracht wurden. Ein großer Dank gilt meiner 
Familie, die zum Gelingen tatkräftig beitrugen.

Danke 

Euer Horst Tuffner



14. Änderung des Flächennutzungsplanes der VG Kirchberg

Bekanntmachung

     Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr 
zu jedermanns Einsicht aus. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Gemeinde Hartmannsdorf
„Bauflächen an der Dorfstraße südlich Hausnummer 83",  

Die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der VG Kirchberg- „Bauflächen an der Dorfstraße südlich 
Hausnummer 83“, Gemeinde Hartmannsdorf liegt ab sofort im Bauamt der Stadtverwaltung Kirchberg, 
Neumarkt 2 in 08107 Kirchberg während der Dienstzeiten

    Dienstag 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
    Montag 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr

Mit Bescheid vom 08.01.2024 Nr. 1460-621.31.02531/24 hat das Landratsamt des Landkreises Zwickau die 14. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der VG Kirchberg genehmigt. Die Erteilung der Genehmigung wird 
hiermit gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser 
Bekanntmachung wird die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der VG Kirchberg wirksam.

    Mittwoch 8.00 bis 12.00 Uhr

Der Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Kirchberg hat in der Sitzung am 26.09.2023 die 
14. Änderung des Flächennutzungsplanes der VG Kirchberg in der Fassung vom August 2023 beschlossen 
und die dazugehörige Begründung gebilligt. Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.

    Donnerstag 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 Abs.1 BauGB unbeachtlich werden

eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. Abs. 5 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs.4 BauGB über die Entschädigung von durch 
die Satzung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Änderung des Flächennutzungsplanes schriftlich 
gegenüber der Verwaltungsgemeinschaft Kirchberg unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,

vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,

der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen 
hat,

die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder

Obst, Bürgermeisterin

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der im § 4 
Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Kirchberg, den 16.01.2024

die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.



Langjährige Blutspenderinnen zeigen außergewöhnlichen Einsatz 
bei der Absicherung der Patientenversorgung

Es gibt immer Blutspenderinnen und -spender, die in ihrem Leben eine 
sehr hohe Anzahl von Spenden erreichen. Bei einem relativen 
Gleichgewicht von Männern und Frauen bei der Blutspende sind es 
jedoch überwiegend Männer, die vom DRK regelmäßig für 125, 150 oder 
noch mehr Spenden ausgezeichnet werden. Frauen können nicht in 
demselben Zeitraum wie Männer sehr hohe Spenden-anzahlen 
erreichen, denn die maximal zugelassene Spendenanzahl liegt für 
Frauen bei vier Blutspenden innerhalb von 365 Tagen. Männer können 
bis zu sechs Spenden in 365 Tagen leisten. 

Nach einer Geburt ohne Komplikationen ist das Blutspenden frühestens 
nach sechs Monaten wieder erlaubt. Auch während der Stillzeit kann eine junge Mutter nicht Blut spenden. 
Frauen haben in der Regel ein etwas geringeres Blutvolumen als Männer (durchschnittliches Blutvolumen 
eines Erwachsenen: ca. 4,5 - 6 Liter). Biologisch bedingt besteht bei Frauen auch aufgrund der 
Menstruationsblutung ein höheres Risiko für einen Eisenmangel. Aus diesem Grund liegt bei Frauen 
tendenziell öfter der Fall vor, dass sie aufgrund eines zu niedrigen Hämoglobinwertes zeitlich befristet von 
der Blutspende zurückgestellt werden müssen.

Eine der Frauen, die es mit außergewöhnlichem Engagement geschafft haben, eine hohes Spendejubiläum 
zu feiern, ist Gabriele Holpert. Die 71-Jährige leistete im vergangenen Jahr ihre 125. Blutspende und weiß 
wie wichtig ihr uneigennütziger Einsatz ist. „Wenn ich selbst einmal Blut brauchen sollte, möchte ich 
doch auch, dass genügend da ist. Dafür muss man selbst etwas tun. Außerdem weiß ich, dass ich 
auch viele Krebspatienten damit unterstützen kann.“

Wissenswertes rund um das Thema Blutspende ist außerdem im digitalen Blutspende-Magazin zu 
finden:

 https://www.blutspende.de/magazin

Für alle DRK-Blutspendetermine ist eine Terminreservierung erforderlich, die online 
oder telefonisch über die kostenlose Hotline 0800 11 949 11 oder über den 

Digitalen Spenderservice  erfolgen kann. 

https://www.blutspende-
nordost.de/blutspendetermine/

www.spenderservice.net
 

Am 4. Februar ist Weltkrebstag. Wer Blut spendet, hilft Patienten, die oftmals im Rahmen ihrer 
Therapie regelmäßig und über einen längeren Zeitraum hinweg auf Präparate aus Spenderblut 
angewiesen sind.

  Monat Februar 2024   
  Datum ZEIT Ort 

Donnerstag, 1. Februar 2024 14:30-18:00 Wilkau-Haßlau, Muldentalhalle, Kirchberger Str. 5 
Dienstag, 6. Februar 2024 09:00-13:00 Zwickau, BSZ „August-Horch“, Dieselstr. 

Donnerstag, 8. Februar 2024 14:30-18:00 Thurm, Festscheune, An der Festscheune 3 
Donnerstag, 8. Februar 2024 15:00-18:30 Zwickau, Adam-Ries-Schule, Ernst-Grube-Str .78 

Montag, 12. Februar 2024 14:30-19:00 Fraureuth, E.-Glowatzky-Halle, Zwickauer Str. 8a 
Dienstag, 13. Februar 2024 14:30-18:30 Cainsdorf, Turnerheim, Wilkauer Str. 56 
Mittwoch, 14. Februar 2024 15:00-19:00 Mülsen St. Niclas, Vereinshalle, Schachtstr. 4 
Mittwoch, 14. Februar 2024 15:00-19:00 Obercrinitz, Speisesaal Schule, Schulstr. 1 

Donnerstag, 15. Februar 2024 14:00-17:00 Zwickau, „August-Horch-Museum, Audistr. 7 –Gutschein für alle Spender- 
Freitag, 16. Februar 2024 15:00-18:30 Vielau, Haus Erlenwald, Hauptstr. 132 
Montag, 19. Februar 2024 13:00-18:30 Crimmitschau, Haus der sozialen Dienste, Zwickauer Str .51 

Donnerstag, 22. Februar 2024 14:30-18:00 Crossen, Stadtteilverwaltung, Schneppendorferstr. 11 
Samstag, 24. Februar 2024 08:30-13:00 Zwickau, DRK-Plasmazentrum, Äuß.Zw.Str. 100, Glück-Auf-Center 
Dienstag, 27. Februar 2024 13:00-18:00 Zwickau, DRK-Blutspendedienst, Karl-Keil-Str. 33a, beim HBK 
Mittwoch, 28. Februar 2024 15:00-18:30 Werdau, Stadthalle, Crimmitschauer Str. 7 

Donnerstag, 29. Februar 2024 15:00-18:30 Mülsen St. Niclas, Vereinshalle, Schachtstr. 4 
 



Am Winkel 3, 08147 Crinitzberg/OT Obercrinitz

Sozialstation Obercrinitz
und Altenbetreutes Wohnen in Obercrinitz und Kirchberg

Tel.: 037462/284-0, Fax: 037462/284-112 , E-Mail: kontakt@sozialstation-obercrinitz.de
www.sozialstation-obercrinitz.de

Unser ambulanter Pflegedienst ist in Fragen 
 der häuslichen Alten- und Krankenpflege,
 der Verhinderungs-/Urlaubspflege 
 Entlastungsleistungen nach § 45b SGB XI und
 des Betreuten Wohnens in Obercrinitz Am Winkel 3 sowie in Kirchberg, 

Lengenfelder Straße 8 für Sie da.

Für die Kita „Zwergenland“ in Niedercrinitz wird 
ein(e) Vertretungsköchin oder Vertretungskoch 
gesucht. Bevorzugt für Rentner(innen), die ihre 
Rente noch etwas aufbessern wollen.

- Kita Niedercrinitz, Tel.: 037602  66290

Pampel
Bürgermeister 

Sie sind interessiert oder haben Fragen, dann 
wenden Sie sich an:

- Personalsachbearbeiterin der Stadt Kirchberg, 
Frau Steinbach, Tel.: 037602 83112

- die Gemeinde Hirschfeld, Tel.: 037607 5209

KÖCHIN GESUCHT!

Diese Wohnung ist derzeit unsaniert, für 
Interessenten mit Geduld und evtl. 
Wunscheinbringungen.

2-Raumwohnung mit Dachschrägen im 2. OG 
rechts, 33,1 m² 

in Hirschfeld und Niedercrinitz

Gemeindeeigene Wohnungen

Freie Wohnungen 

Thälmannstraße 5 in Niedercrinitz

2-Raumwohnung im 1. OG rechts, 52,40 m²

Nähere Informationen unter 037607/5209 oder 
037602-7300

2-Raumwohnung im 1. OG, 65 m²

Talstraße 69 in Niedercrinitz

blick‘ in die Welt und lerne leben:

braucht nur ein Tauwind sich zu heben
und alles blüht.

Schneeglöckchen lenzt im halben Eise

Der Winter blüht!

bedrängt‘ Gemüt;

Der Hasel stäubt, am Weidenreise

Braucht nur ein Tauwind sich zu heben.

glänzt seidner Glast;

Blick‘ in die Welt und lerne leben,

und Seidelbast.

Verzagt‘ Gemüt,

R  A  SUDOLF LEXANDER CHRÖDER


